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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Kleine Anfrage wie folgt:   
 
Vorbemerkung: Der Text der Richtlinie 2008/115/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates v. 16. De-
zember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in 
den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger 
Drittstaatsangehöriger ist als Anlage beigefügt. 

 
1. Wie viele Angehörige besonders schutzbedürftiger 

Gruppen im Sinne der Richtlinie 2008/115/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2008 über 
gemeinsame Standards und Verfahren in den Mitglieds-
staaten für die Rückführung illegal aufhältiger Drittstaats-
angehöriger (RückfRL) sind in den Jahren 2005 - 2008 im 
Abschiebungsgewahrsam untergebracht gewesen? Bitte 
aufschlüsseln nach Jahr und der jeweiligen Gruppe: 
a) Minderjährige, 
b) unbegleitete Minderjährige (< 18 Jahre), 
c) Menschen mit Behinderungen, 
d) ältere Menschen (> 55 Jahre) 
e) Schwangere, 
f) Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern, 
g) psychisch Kranke und Traumatisierte. 
 

Zu 1.: Für diese Angaben werden keine Statistiken ge-
führt. Sie könnten beim Landesamt für Bürger- und Ord-
nungsangelegenheiten (LABO) nur unter einem unver-
hältnismäßig großen Verwaltungsaufwand, d.h. der 
Durchsicht sämtlicher Abschiebungsvorgänge der letzten 
vier Jahre, erlangt werden. 

Selbstverständlich werden Richtlinien der EU nach 
Umsetzung in deutsches Recht bzw. nach Wirksamwer-
den beachtet. Berlin hat für besonders schutzbedürftige 
Personen (Minderjährige, Schwangere, Kranke) beson-
dere Regelungen erlassen. 

  
 
2. Wie werden die europäischen Vorgaben konkret 

umgesetzt, auf diese besonders schutzbedürftigen Perso-
nen stärker Rücksicht zu nehmen (Art. 16 Abs. 3 S. 1 
RückfRL)?   

 

Zu 2.: Sowohl die ärztliche Betreuung durch den 
polizeiärztlichen Dienst als auch die Betreuung durch eine 
Psychologin und Sozialarbeiter/innen stehen den Abschie-
bungshäftlingen täglich zur Verfügung 

 
 
3. Wie stellt der Senat die Mindeststandards der 

Rückführungsrichtlinie bezüglich der Haftbedingungen 
sicher bei 
a) Familien (Art. 17 Abs. 2 RückfRL: gemeinsame, ge-

sonderte Unterbringung mit angemessener Privat-
sphäre), 

b) Minderjährigen (Art. 17 Abs. 3 RückfRL: Gelegen-
heit zu altersgerechten Freizeitbeschäftigungen, bei 
entsprechender Haftdauer auch Schulbesuch)? 

 
Zu 3.: 

a)  Familien sowie Ehepaare haben grundsätzlich die 
Möglichkeit der gemeinsamen, gesonderten Unter-
bringung. 

b)  In Haft genommenen Minderjährigen stehen zu ihrer 
Freizeitgestaltung Ballspiele wie Basketball, Fußball, 
Handball und Tischtennis sowie in den Aufenthalts-
räumen Tischtennis und Tischfußball zur Verfügung. 
Spiele und künstlerische Kurse werden, soweit orga-
nisatorisch möglich, angeboten. Darüber hinaus nut-
zen die Abschiebungshäftlinge den Bücherbestand 
des Gewahrsams.  

  Ein Zugang zu besonderen Bildungseinrichtungen 
wird nicht angeboten. 

 
 
4. Wird der Senat dafür Sorge tragen, dass die in der 

Antwort auf Frage 3 Buchst. a geschilderten Bedingungen 
auch unverheirateten Paaren mit Kindern bzw. ohne Kin-
der zugute kommen? 

 
Zu 4.: Im Abschiebungsgewahrsam Köpenick haben 

auch unverheiratete Paare grundsätzlich die Möglichkeit 
einer gemeinsamen, gesonderten Unterbringung. 
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5. Welche konkreten Vorkehrungen trifft der Senat 

zur Unterbringung von in Abschiebungshaft genommenen 
unbegleiteten Minderjährigen in Einrichtungen, die ihre 
altersgemäßen Bedürfnisse berücksichtigen (Art. 17 Abs. 
4 RückfRL)? 

 
Zu 5.: Auf Wunsch werden unbegleitete Minderjähri-

ge im Abschiebungsgewahrsam Köpenick von Erwachse-
nen getrennt untergebracht und durch Sozialarbeiter/innen 
sozialpädagogisch betreut. 

 
 
6. Wie wird Art. 16 Abs. 4 RückfRL umgesetzt und 

der Zugang zu Abschiebungshäftlingen erleichtert? Wel-
che Vollzugsregelungen werden geändert? 

 
Zu 6.: Abschiebungshäftlinge dürfen gem. Ziffer 2.8.1 

der Gewahrsamsordnung auf eigenen Wunsch jeden Be-
sucher/jede Besucherin empfangen. Äußern Dritte den 
Wunsch einen Abschiebungshäftling zu besuchen, und 
machen sie ein berechtigtes Interesse an dem Besuch 
glaubhaft, so ist der Besuch zu ermöglichen, wenn der 
Abschiebungshäftling auf Befragen damit einverstanden 
ist. Bei Angehörigen, bevollmächtigten Rechtsanwälten/-
innen oder Rechtsbeiständen, kirchlichen oder kon-
sularischen Vertretern/-innen, Vertretern/-innen des 
Abgeordnetenhauses oder Vertretern/-innen anerkannter, 
auf dem Gebiet der Flüchtlingsarbeit tätiger Organisa-
tionen ist im Regelfall ein berechtigtes Interesse am Be-
such eines bestimmten Abschiebungshäftlings anzuneh-
men. Diese Anordnung in der Gewahrsamsordnung erfüllt 
die geforderten Bestimmungen des Art. 16 Abs. 4 
RückfRL im vollem Umfang. Für eine Änderung oder 
Ergänzung der Gewahrsamsordnung wird deshalb keine 
Notwendigkeit gesehen.    

 
 
7. Auf welcher Grundlage und nach welchen Kriterien 

entscheidet die zuständige Behörde, dass die Abschie-
bungshaft unumgänglich ist, weil „in dem konkreten Fall 
keine anderen ausreichenden, jedoch weniger drastischen 
Zwangsmaßnahmen wirksam angewandt werden können“ 
(Art. 15 Abs. 1 Satz 1 RückfRL), zum Beispiel Meldeauf-
lagen, Kaution oder ähnliches?  

 
Zu 7.: Hinsichtlich der Beantragung von Abschie-

bungshaft gilt entsprechend dem Beschluss des Abgeord-
netenhauses vom 27. September 2001 über Abschie-
bungshaft vermeiden (Drucksache 14/1513) und der nach-
folgenden Mitteilung - zur Kenntnisnahme - (Drucksache 
15/103) vom 13. Dezember 2001 zur Umsetzung des Ab-
geordnetenhausbeschlusses die in den auf der Homepage 
des Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegen-
heiten - IV - (Ausländerbehörde) einsehbaren Vorläufigen 
Anwendungshinweise (VAB) unter A.62. geregelte Ver-
fahrenspraxis der Ausländerbehörde: Es wird immer ge-
prüft, ob die Beantragung und der Vollzug von Abschie-
bungshaft trotz vorhandener Haftgründe nach § 62 Abs. 2 
des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) mit dem Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit vereinbar ist. So findet der Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz seine Ausprägung auch in 
§ 62 Abs. 2 Satz 3 AufenthG, wonach von der Anordnung 
der Sicherungshaft nach § 62 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 

AufenthG ausnahmsweise abgesehen werden kann, wenn 
der Ausländer oder die Ausländerin glaubhaft macht, sich 
nicht der Abschiebung entziehen zu wollen, und in § 62 
Abs. 2 Satz 4 AufenthG, demzufolge die Sicherungshaft 
unzulässig ist, wenn feststeht, dass die Abschiebung aus 
Gründen, die die Betroffenen nicht zu vertreten haben, 
innerhalb der nächsten drei Monate nicht durchgeführt 
werden kann. Daraus folgt, dass zur Vermeidung von 
Abschiebungssicherungshaft für bestimmte Personen-
gruppen gar nicht erst Haftanträge gestellt werden bzw. 
dass die Haftantragstellung bei besonders schutzwürdigen 
Personen wie Minderjährigen, Schwangeren, älteren 
Menschen und allein stehenden Eltern mit kleinen Kin-
dern engen Kriterien unterliegt (vgl. VAB A. 62.2.1.0.2.). 
Ohnehin ist in jedem Fall eine Selbstgestellung zu prüfen. 
Auch die Auferlegung einer 14tägigen Meldepflicht kann 
bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen in Betracht 
kommen (vgl. VAB A. 62.2.3.) 

 
 
8. Wer führt eine fallbezogene Abwägung zur Inhaf-

tierung zwischen Wahrung des Freiheitsgrundrechtes und 
Fluchtgefahr aufgrund welcher Kriterien durch?  

 
Zu 8.: Die Inhaftierung zur Sicherung der Abschie-

bung erfolgt durch richterliche Anordnung, wenn das Ge-
richt die in § 62 Abs. 2 AufenthG genannten Vorausset-
zungen als gegeben ansieht. Das gerichtliche Verfahren 
richtet sich gemäß § 106 Abs. 2 AufenthG nach dem Ge-
setz über das gerichtliche Verfahren bei Freiheitsent-
ziehungen. 

 
9. a) Erhält ein Abschiebungsgefangener derzeit die 

Möglichkeit einer Rechtsberatung oder Beiordnung eines 
Pflichtanwalts? Wenn nein, wie wird die Durchführung 
eines fairen Verfahrens sichergestellt? 

b) Soweit in der bisherigen Praxis Abschiebungshäft-
linge die Beiordnung eines Rechtsanwalts nach den Re-
geln der zivilprozessualen Prozesskostenhilfe beantragen 
konnten, scheiterte dies häufig an der Verneinung der 
Erfolgsaussichten durch das Gericht. Wird der Senat sich 
im Bundesrat dafür einsetzen, dass die Beiordnung von 
Rechtsanwälten angesichts des erheblichen Grundrechts-
eingriffs der Abschiebungshaft sich in Zukunft an die 
Regeln der strafprozessualen Pflichtverteidigung anlehnt? 

 
Zu 9.: a) Das Gerichtsverfahren zur Abschiebungshaft 

wird in dem Gesetz über das gerichtliche Verfahren bei 
Freiheitsentziehungen geregelt. Gemäß § 3 dieses Ge-
setzes in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über die An-
gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit kann der 
Betroffene nach den Vorschriften der Zivilprozessord-
nung (§§ 114 ff. ZPO) Prozesskostenhilfe beantragen. 
Zudem hat er unter den Voraussetzungen des § 121 ZPO 
Anspruch auf Beiordnung eines Rechtsanwaltes.  

 
b) Eine solche Initiative ist von der Senatsverwaltung 

für Justiz nicht geplant.  
 
 

10. Wird der Senat sich im Bundesrat für eine Ände-
rung des Art. 14 Abs. 3 AsylVfG einsetzen, um klarzu-
stellen, dass  Asylbewerber im laufenden  Verfahren nicht 
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inhaftiert werden dürfen (Erwägungsgrund 9 i. V. m. Art. 
6 Abs. 1, Art. 8 Abs. 1, Art. 15 Abs. 1 RückfRL)? 

 
Zu 10.: § 14 Abs. 3 des Asylverfahrensgesetzes regelt 

u.a. die Aufrechterhaltung der Abschiebungshaft, sofern 
sich der Ausländer oder die Ausländerin bereits in Ab-
schiebungshaft befindet, nicht aber eine Inhaftnahme in 
einem laufenden Asylverfahren. Der Senat wird über 
mögliche Bundesratsinitiativen erst dann befinden, wenn 
der Bundesgesetzgeber einen Gesetzentwurf zur Umset-
zung der Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates, die bis zum 24. Dezember 2010 zu 
erfolgen hat, vorgelegt hat. 

 
 
Berlin, den 11. Juni 2009 
 

 
Dr. Ehrhart Körting 

Senator für Inneres und Sport 
 
 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 14. Juli 2009) 
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